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6 1 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes vom 30. April 1966, betreffend Abänderungen
der Internationalen Sanitätsregelungen

(Übersetzung)

ZUSATZREGELUNGEN VOM 12. MAI
1965, DURCH WELCHE DIE INTER-
NATIONALEN SANITÄTSREGELUN-
GEN, IM BESONDEREN HINSICHTLICH
DER VERTILGUNG VON INSEKTEN
IN SCHIFFEN UND LUFTFAHRZEU-
GEN, SOWIE DIE ANLAGEN 3 UND 4
(FORMBLÄTTER FÜR INTERNATIO-
NALE ZEUGNISSE FÜR IMPFUNG ODER
WIEDERIMPFUNG GEGEN GELBFIEBER
UND BLATTERN) ABGEÄNDERT WER-

DEN

Die Achtzehnte Weltgesundheitsversammlung,
in der Überlegung, daß es notwendig erscheint,

einige Bestimmungen der Internationalen Sani-
tätsregelungen abzuändern;

unter Bedachtnahme auf Art. 2 (k), 21 (a) und
22 der Satzung der Weltgesundheitsorganisation,

BESCHLIESST am 12. Mai 1965 folgende
Zusatzregelungen :

TEIL I

Die folgenden Artikel und die Anlagen 3
und 4 der Internationalen Sanitätsregelungen
werden wie folgt abgeändert:

Artikel 73
(Die englische Fassung bleibt unverändert.)

Artikel 96
Im 1. Absatz ist nach „und sie der für den

Hafen zuständigen Sanitätsbehörde auszuhändi-
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gen" anzufügen „ , es sei denn, eine Sanitätsver-
waltung verlangt dies nicht."

Im 2. Absatz ist das Wort „weitere" zu strei-
chen.

Artikel 97

Im 2. Absatz ist das Wort „weitere" zu strei-
chen.

Artikel 102 (durch die Zusatzregelungen von
1956 entfallen)

Ein neuer Artikel 102 folgenden Inhalts ist
aufzunehmen:

1. Jedes Schiff oder Luftfahrzeug, das einen
Bezirk verläßt, in welchem eine Übertragung
von Malaria oder anderen durch Insekten über-
tragbaren Krankheiten vorkommt, oder in wel-
chem gegen Insektizide resistente, als Krankheits-
überträger in Betracht kommende Stechmücken
vorhanden sind, ist möglichst knapp vor der Ab-
fahrt, jedoch zu einem solchen Zeitpunkt, daß
eine Verzögerung derselben vermieden wird,
unter Aufsicht der Sanitätsbehörde zu entwesen.

2. Bei der Ankunft in einem Bezirk, in wel-
chem die Einschleppung als Krankheitsüberträger
in Betracht kommender Insekten zur Entwick-
lung von Malaria oder anderen durch Stech-
mücken übertragbaren Krankheiten führen
könnte, kann ein im Abs. 1 dieses Artikels be-
zeichnetes Schiff oder Luftfahrzeug der Entwe-
sung unterzogen werden, wenn die Sanitäts-
behörde die gemäß Abs. 1 dieses Artikels durch-
geführte Entwesung nicht für ausreichend hält
oder wenn sie lebende Stechmücken an Bord
findet.

3. Die in Betracht kommenden Staaten können
eine Entwesung als ausreichend anerkennen, die
während des Fluges an jenen Teilen des Luft-
fahrzeuges vorgenommen wurde, die auf diese
Weise entwest werden können.

Artikel 105

Im Absatz 1 sind unter lit. (j) die Worte „aus-
genommen Artikel XVII, § 2" zu streichen.

Anlage 3: Internationales Zeugnis für Impfung
oder Wiederimpfung gegen Gelbfieber.

Nach den Worten „Die Gültigkeit dieses Zeug-
nisses erstreckt sich auf einen Zeitraum von"
sind die Worte „sechs Jahren" zu streichen und
durch die Worte „zehn Jahre" zu ersetzen.

Nach den Worten „über einen Zeitraum von"
sind die Worte „sechs Jahren" zu streichen und
durch die Worte „zehn Jahren" zu ersetzen.
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Anlage 4: Internationales Zeugnis für Impfung
oder Wiederimpfung gegen Blattern.

Nach den Worten „am angegebenen Tage
gegen Blattern geimpft oder wiedergeimpft
wurde" ist anzufügen „Die Impfung erfolgte mit
einem gefriergetrockneten oder mit flüssigem
Impfstoff, der den von der Weltgesundheitsorga-
nisation empfohlenen Anforderungen laut Be-
scheinigung entspricht."

Der in dieser Anlage enthaltene Raster ist
durch nachstehenden Raster zu ersetzen:

TEIL II

1. Die Gültigkeitsdauer eines Internationalen
Zeugnisses für Impfung oder Wiederimpfung
gegen Gelbfieber, das vor dem Inkrafttreten die-
ser Zusatzregelungen ausgestellt wurde, wird
hiermit von sechs auf zehn Jahre ausgedehnt.

2. Nach Inkrafttreten dieser Zusatzregelungen
kann das Formblatt für das Internationale Zeug-
nis für Impfung oder Wiederimpfung gegen
Blattern (Anlage 4 der Internationalen Sanitäts-
regelungen) weiterhin bis zum 1. Jänner 1967
verwendet werden. Ein so ausgestelltes Impf-
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zeugnis ist danach für den Zeitraum gültig, für
welchen es vorher gültig war.

TEIL III

Die gemäß Artikel 22 der Satzung der Orga-
nisation vorgesehene Frist zur Ablehnung oder
zu einem Vorbehalt beträgt drei Monate vom
Zeitpunkte der durch den Generaldirektor er-
folgten Bekanntgabe der Annahme dieser Zusatz-
regelungen durch die Weltgesundheitsversamm-
lung an gerechnet.

TEIL IV

Diese Zusatzregelungen treten am 1. Jänner
1966 in Kraft.

TEIL V

Die folgenden Schlußbestimmungen der Inter-
nationalen Sanitätsregelungen finden auf diese
Zusatzregelungen Anwendung: Absatz 3 des Ar-
tikels 106, die Absätze 1 und 2 sowie der erste
Satz des Absatzes 5 des Artikels 107, Artikel 108
und Absatz 2 des Artikels 109, wobei jedoch der
darin genannte Stichtag durch den im Teil IV
dieser Zusatzregelungen genannten Stichtag zu
ersetzen ist, sowie schließlich die Artikel 110 bis
Artikel 113.

ZU URKUND DESSEN haben wir in Genf
am 12. Mai 1965 gezeichnet

V. V. Olguin

Präsident der Achtzehnten Weltgesundheitsver-
sammlung

M. G. Candau

Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation

Die vorstehenden Zusatzregelungen zu den Internationalen Sanitätsregelungen, BGBl. Nr. 97/
1953 in der Fassung der Kundmachungen BGBl. Nr. 13, 14 und 15/1957, BGBl. Nr. 314/1960 sowie
BGBl. Nr. 259/1963, sind für Österreich gemäß Artikel 22 der Satzung der Weltgesundheitsorga-
nisation, BGBl. Nr. 96/1949, im Zusammenhang mit Teil IV dieser Zusatzregelungen am 1. Jänner
1966 in Kraft getreten.

Klaus

6 2 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 30. April 1966, betreffend die Ausdeh-
nung des Geltungsbereiches des Übereinkom-
mens über das auf die Form letztwilliger

Verfügungen anzuwendende Recht

Nach Mitteilung der Königlich Niederländi-
schen Botschaft in Wien haben Japan und die

Bundesrepublik Deutschland das Übereinkom-
men über das auf die Form letztwilliger Ver-
fügungen anzuwendende Recht, BGBl. Nr. 295/
1963, ratifiziert.

Pas Übereinkommen ist für Japan am
2. August 1964 und für die Bundesrepublik
Deutschland am 1. Jänner 1966 in Kraft getreten.
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Das Vereinigte Königreich von Großbritannien
und Nordirland hat am 16. Dezember 1964 ge-
mäß Artikel 17 des Übereinkommens notifiziert,
daß das Übereinkommen auf nachstehende Ge-
biete ausgedehnt wird:

Antigua, Basutoland, Bermuda, Britisch-Hon-
duras, Brunei, Cayman-Inseln, Dominica, Falk-
land-Inseln, Fidschi, Gambia, Gibraltar, Grenada,
Insel Man, Montserrat, Neue Hebriden (hinsicht-
lich der britischen Gerichtsbarkeit), St. Christo-
pher, Nevis und Anguilla, St. Helena, Seychellen,
Tonga, Turks- und Caicos-Inseln, Jungfern-
Inseln.

Das Übereinkommen ist für diese Gebiete am
14. Feber 1965 in Kraft getreten.

Bei der Notifikation dieser Ausdehnung des
Übereinkommens hat das Vereinigte Königreich
den in Artikel 9 vorgesehenen Vorbehalt für alle
Gebiete, auf die sich die Ausdehnung erstreckt,
erklärt.

Weitere Notifikationen einer Ausdehnung des
Übereinkommens gemäß seinem Artikel 17 er-
folgten seitens des Vereinigten Königreiches hin-
sichtlich

Barbados und Britisch-Guayana am 9. März 1965
(mit dem in Artikel 9 vorgesehenen Vorbehalt),
Mauritius am 21. Dezember 1965 (mit den in
den Artikeln 9 und 10 vorgesehenen Vorbehal-
ten),

St. Lucia am 14. März 1966 (mit dem in Artikel 9
vorgesehenen Vorbehalt).

Das Übereinkommen ist für Barbados und
Britisch-Guayana am 8. Mai 1965 und für Mau-
ritius am 19. Feber 1966 in Kraft getreten; für
St. Lucia tritt das Übereinkommen am 13. Mai
1966 in Kraft.

Klaus

6 3 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 2. Mai 1966 über die Aufhebung einer
Bestimmung des Gebührengesetzes 1957

durch den Verfassungsgerichtshof

Gemäß Artikel 140 Abs. 3 des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes in der Fassung von 1929 und gemäß
den Bestimmungen der §§ 64 und 65 des Ver-
fassungsgerichtshofgesetzes 1953, BGBl. Nr. 85,
wird kundgemacht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit Er-
kenntnis vom 18. März 1966, G 15/65-12 — dem
Bundeskanzleramt zugestellt am 29. April
1966 —, § 33 Tarifpost 1 Abs. 1 und 2 des Ge-

bührengesetzes 1957, BGBl. Nr. 267, in der
Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 129/1958,
BGBl. Nr. 137/1958, BGBl. Nr. 111/1960, BGBl.
Nr. 106/1962 und BGBl. Nr. 115/1963, als ver-
fassungswidrig aufgehoben.

(2) Die Aufhebung tritt mit Ablauf des
28. Feber 1967 in Kraft.

(3) Frühere gesetzliche Vorschriften treten
nicht wieder in Kraft.

Klaus

6 4 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 9. Mai 1966, betreffend die Ausdehnung
des Geltungsbereiches des Internationalen

Kaffee-Übereinkommens 1962

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen haben folgende weitere
Staaten ihre Beitrittsurkunden zu dem Interna-
tionalen Kaffee-Übereinkommen 1962 (BGBl.
Nr. 235/1963, Kundmachung betreffend das end-
gültige Inkrafttreten und den Geltungsbereich
BGBl. Nr. 71/1964) gemäß seinem Artikel 65
hinterlegt:

Staaten :
Datum der Hinterlegung

der Beitrittsurkunde:

Japan 6. April 1964
Belgien 29. Juni 1964
Finnland 18. August 1964
Venezuela 27. August 1964
Ghana 9. September 1964
Sierra Leone 27. November 1964
Äthiopien 2. Dezember 1964
Schweiz 17. Dezember 1964
Haiti 2. August 1965
Tschechoslowakei 2. November 1965
Italien 18. Feber 1966

Luxemburg und Belgien haben notifiziert,
daß der Beitritt Belgiens zu dem Übereinkom-
men auf Grund des Artikels 5 des am 25. Juli
1921 in Brüssel unterzeichneten Vertrages zwi-
schen Belgien und Luxemburg über die Errich-
tung einer Wirtschaftsunion zwischen den bei-
den Staaten auch für Luxemburg bindend ist.

Das Vereinigte Königreich von Großbritannien
und Nordirland hat am 14. Feber 1966 gemäß
Artikel 67 des Übereinkommens notifiziert, daß
das Übereinkommen auf Hongkong ausgedehnt
wird.

Klaus
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65.

Nachdem der Artikel III Absatz 6 des Abkommens über die Internationale Bank für Wieder-
aufbau und Wirtschaftsförderung in der Fassung der Resolution Nr. 221 des Gouverneursrates vom
25. August 1965, welcher also lautet:

(Übersetzung)

Artikel III

Absatz 6. (a) Die Bank kann der Internationa-
len Finanz-Corporation, einem Tochterinstitut
der Bank, für deren Anleihetätigkeit Darlehen
gewähren, sich an der Internationalen Finanz-
Corporation gewährten Darlehen beteiligen oder
die Garantie für solche Darlehen übernehmen.
Der ausstehende Gesamtbetrag an solchen Dar-
lehen, Beteiligungen und Garantien darf nicht er-
höht werden, wenn zum Zeitpunkt oder als
Folge einer derartigen Erhöhung der Gesamtbe-
trag der von der genannten Corporation von
irgendeiner Seite aufgenommenen ausstehenden
Verbindlichkeiten (einschließlich der Garantie für
jegliche Verbindlichkeiten) das Vierfache des un-
verminderten gezeichneten Kapitals und der Re-
serven übersteigen würde.

(b) Die Bestimmungen des Artikels III Ab-
satz 4 und 5 (c) und des Artikels IV Absatz 3
sind auf gemäß diesem Absatz zulässige Darlehen,
Beteiligungen und Garantien nicht anzuwenden.

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
diesen Artikel III Absatz 6 für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die
gewissenhafte Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Finanzen und vom Bundesminister für Aus-
wärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich ver-
sehen worden.

Geschehen zu Wien, am 10. Feber 1966

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:

Klaus

Der Bundesminister für Finanzen:
Schmitz

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:

Kreisky

Die vorstehende Änderung des Artikels III des Abkommens über die Internationale Bank für
Wiederaufbau und Wirtschaftsförderung, BGBl. Nr. 105/1949, ist für alle Mitglieder am 17. De-
zember 1965 in Kraft getreten.

Klaus


